
NRW ab 01.09 - Schulmail
Beitrag von „kleiner gruener frosch“ vom 10. September 2020 15:12

Bzgl. Umgang mit Kindern, die nicht freiwillig eine Maske im Klassenraum tragen:

Zitat

Notwendigkeit zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB)
in den Schulen

Die schon erwähnte Änderung der Coronabetreuungsverordnung, gültig
ab dem 01.09.2020, hat - wie jede Änderung bedeutsamer Regelungen –
auch zu anfänglicher Unsicherheit in den Schulen geführt. Trotz der
klaren Entscheidung, dass am Sitzplatz im Unterricht keine Maske mehr
getragen werden muss, sollte es Schülerinnen und Schülern dennoch
ermöglicht werden, freiwillig auch im Unterricht eine MNB zu tragen,
wenn sie dies möchten. Von dieser Möglichkeit ist vielfach Gebrauch
gemacht worden.

Die Freiwilligkeit, auch im Unterricht eine MNB zu tragen, bedingt, dass
es für die Schulen weder eine infektionsschutzrechtliche noch eine
schulrechtliche Handhabe gegenüber einzelnen Mitgliedern der
Schulgemeinde gibt, verbindlich das Tragen einer MNB durchzusetzen.
Ich bin mir sicher, dass die Schulleitungen mit dem nötigen Augenmaß
vorgehen und neben dem Infektionsschutz immer auch die Entwicklung
und Gesundheit gerade der jüngeren Kinder im Blick behalten. In dem
verständlichen Bemühen, Gefahren von der Schulgemeinde
fernzuhalten, darf keinesfalls die Ausgrenzung Einzelner provoziert oder
auch nur in Kauf genommen werden.

Auf vielfache Hinweise möchte ich auch noch einmal deutlich machen,
dass Schulleitungen gegen das Verweigern des Tragens einer MNB
außerhalb des Klassenraums energisch vorgehen müssen. Das
Schulrecht sieht hier zunächst die auch pädagogisch motivierten
Maßnahmen gem. § 53 SchulG vor. Sofern sich jedoch die Notwendigkeit
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zu sehr schnellem Handeln ergibt, um einer Gefährdung zu begegnen,
können Schulleitungen auch im Wege ihres Hausrechts eine Person vom
Schulgelände verweisen. Rechtlich legitimiert ist ein solcher Verweis,
weil er der Durchsetzung der Vorgaben von § 1
Coronabetreuungsverordnung dient. Weitergehende Hinweise finden Sie
im Schulportal.

(Aus der neusten Schulmail)

kl. gr. frosch
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